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Breitbandausbau in Neunkirchen, Straßenwirtshaus und Hannenbach 
Ihr Grundstück:   FlurNr. / 
 
Anlage: Grundstücksnutzungsvertrag 
 
 
 
Sehr geehrte Hauseigentümerin, sehr geehrter Hauseigentümer, 
 
das Kommunalunternehmen Leutershausen plant, in diesem Jahr die noch nicht mit Glasfaser 
erschlossenen Ortsteile Neunkirchen, Straßenwirtshaus und Hannenbach anzuschließen. Eine 
gleichzeitige Fernwassererschließung ist nicht vorgesehen. 
 
Sie erhalten damit die Möglichkeit, im Rahmen des Förderprogramms einen kostenlosen 
Glasfaserhausanschluss zu bekommen. Dies gilt auch, wenn Sie keinen Glasfasertarif buchen und 
Ihren Kupferanschluss behalten möchten. 
Glasfaserhausanschlüsse, die nach der geförderten Maßnahme errichtet werden, sind nicht mehr 
kostenfrei. 
 
Heute erhalten Sie dafür einen Grundstücksnutzungsvertrag, den Sie bitte ausfüllen und bis 
06.03.2025 an uns zurücksenden oder im Rathaus einwerfen. 
Sie gehen damit keine Verpflichtung ein, einen Vertrag zur Telefon- und Breitbandversorgung 
abzuschließen. Sie erlauben lediglich die Leitungsverlegung auf ihrem Grundstück. Sollten Sie 
anschließend den Anschluss nutzen wollen, müssen Sie einen gesonderten Vertrag mit der Firma 
Bisping & Bisping GmbH & Co. KG abschließen. 
 
WICHTIG: 

• Sollten Sie den Grundstücksnutzungsvertrag nicht unterzeichnen und abgeben, 
erhalten Sie keinen kostenfreien Hausanschluss. 

• Den Vertrag müssen alle Eigentümer des Grundstücks unterzeichnen, also z.B. beide 
Ehepartner. 

• Lassen Sie uns den Vertrag im Original zukommen, also nicht z.B. als Scan per E-Mail 
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Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, uns im Vorfeld einen Vorschlag zu unterbreiten, wo oder 
wie Sie den Hausanschluss gerne platziert hätten. Fragen dazu klären Sie bei einer Besprechung 
vor Ort. Dieser Termin wird von der Baufirma, mit Ihnen direkt vereinbart, wenn die Arbeiten in 
Ihrem Ort beginnen.  
Bitte sehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt von Anfragen zur Trassenführung ab. 
 
Hinsichtlich Ihrer bestehenden Verträge müssen Sie zum jetzigen Zeitpunkt nichts unternehmen. 
Die Kündigungsfrist für Telekommunikationsverträge, die älter als 24 Monate sind, beträgt im 
Allgemeinen nur einen Monat. Für eine reibungslose Umstellung übernimmt dies nach ihrer 
Buchung Bisping & Bisping für Sie.  
 
Ansonsten stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns zu diesem Thema bis zum Abgabetermin 06.03.2025 immer montags von 10 bis 
12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 09823/951-61 bzw. jederzeit per 
E-Mail (marcus.stieber@ku-leutershausen.de). 
 
Der Ausbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen. Derzeit läuft die Ausschreibung für die 
Planungs- und Bauarbeiten.  
Haben wir eine Baufirma beauftragt, werden wir gemeinsam mit unserem Netzbetreiber Bisping & 
Bisping GmbH & Co. KG einen Infoveranstaltung durchführen. 
Von unserem zuverlässigen Partner, der auch die Ortsteile im Nordwesten Leutershausens 
versorgt, werden Sie auch noch Informationen zum Ausbau und den Produkten erhalten. 
Es besteht z.B. die Möglichkeit, als Glasfaser-Internetkunde von Bisping & Bisping und 
Stromkunde der stadtWERKE Feuchtwangen von einen jährlichen Regional-Rabatt zu profitieren. 
Vorab möchten wir auf die Website von Bisping & Bisping www.breitband-leutershausen.de 
verweisen. 
 
 
 
Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilen und nutzen Sie die Möglichkeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i.A. M.Stieber 
 


